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Nr. 39 
 
Landratsamt Wunsiedel; 
 

Änderungssatzung des Landkreises  
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

über die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 
durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe 

vergünstigter Fahrausweise im ÖPNV im Landkreis Wunsie-
del im Fichtelgebirge 

 

Aufgrund von Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bay-

ern (Landkreisordnung – LKrO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826), zuletzt geändert 

durch § 4 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350), Art. 8 

Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennah-

verkehr in Bayern (BayÖPNVG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 30. Juli 1996 (GVBl. S. 336), zuletzt geändert durch § 

1 Abs. 367 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) und 

§ 8a Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 

1690), zuletzt geändert durch Artikel 329 der Verordnung vom 19. 

Juni 2020 (BGBl. I S. 2808) erlässt der Landkreis Wunsiedel i. 

Fichtelgebirge folgende allgemeine Vorschrift gemäß Art. 2 lit. l) 

und Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007: 

 

§ 1 Höchsttarif 

 

Im ÖPNV im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge (im Folgenden: 

Landkreis) werden die vom Landkreis vorgegebenen Beförde-

rungsentgelte und -bedingungen der Verkehrsgemeinschaft Fich-

telgebirge (im Folgenden: VGF) in der jeweils von der Regierung 

von Oberfranken zugestimmten Fassung als Höchsttarife im Rah-

men einer allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 

1370/2007 festgesetzt. Die Beantragung einer Änderung der Beför-

derungsentgelte und -bedingungen der VGF gemäß § 39 PBefG 

bedarf der Zustimmung des Landkreises. Die Höchsttarifverpflich-

tung schließt die Pflicht ein, für vom Landkreis verlangte Änderun-

gen der Beförderungsentgelte und -bedingungen die Zustimmung 

der Genehmigungsbehörde gemäß § 39 PBefG einzuholen. 

 

 

§ 2 Geltungsbereich 

 

Der geografische Geltungsbereich der gemeinwirtschaftlichen Ver-

pflichtung in § 1 ist das Gebiet des Landkreises. Derzeit wird die-

ses Gebiet durch folgende VGF-Linienverkehre im ÖPNV erschlos-

sen: 

 

Nr. Linienverlauf (Genehmigungs-Nummer) 
1 Selb - Thierstein - Höchstädt - Thiersheim – Marktred-

witz (7601) 
2/19 Wunsiedel - Bernstein / Göpfersgrün - Thiersheim - 

Arzberg – Schirnding (7602 / 7619) 
3 Marktredwitz - Wunsiedel - Tröstau - Nagel - Mehlmei-

sel - Fichtelberg (7603) 
4 (Hof) - Kirchenlamitz - Marktleuthen - Röslau - Wun-

siedel - Marktredwitz (7604) 

5 Selb - Marktleuthen - Röslau - Wunsiedel (7605) 
6 Selb - Hohenberg - Schirnding (7606) 
7 Marktredwitz - Wunsiedel - Röslau - Weißenstadt - 

Gefrees (7607) 
8 Marktredwitz - Brand - Arzberg - Schirnding - Hohen-

berg an der Eger (7608) 
9 Holenbrunn - Wunsiedel - Tröstau - Vordorf - Weißen-

stadt (7609) 
10 Gesamtfahrplan Marktredwitz - Bad Alexandersbad - 

Wunsiedel (7610) 
11 Stadtverkehr Selb (7611) 
12 Stadtverkehr Marktredwitz (7612) 
13 Gesamtfahrplan Marktredwitz - Waldershof (7613) 
15 Selb - Wildenau - Erkersreuth – Plößberg - Schönwald 

(7615) 
21 Friedenfels - Fuchsmühl - Waldershof - Marktredwitz 

(7621) 
22 Kemnath - Kulmain - Pullenreuth - Waldershof - Markt-

redwitz (7622) 
24 Marktleuthen - Kirchenlamitz - Weißenstadt (7624) 
 

Im Falle der Einbeziehung weiterer Linienverkehre in die VGF und 

deren Beförderungsentgelte erweitert sich der Geltungsbereich 

gemäß vorstehender Tabelle automatisch; ein- und ausbrechende 

zusätzliche Linienverkehre erweitern den Geltungsbereich um die 

auf dem jeweiligen Linienweg im Gebiet des Landkreises erbrach-

ten Beförderungsleistungen.  

 

§ 3 Ausgleichsleistungen 

 

(1) Unternehmen, deren Linienverkehre in die VGF einbezo-

gen sind und die auf ihren Linienverkehren die Höchsttari-

fe gemäß § 1 Ziff. 2 anwenden, haben Anspruch auf den 

Ausgleich des finanziellen Nettoeffekts gemäß Ziff. 2 des 

Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007. Die Parameter, an-

hand derer die Ausgleichsleistungen berechnet werden, 

werden in den nachfolgenden Absätzen aufgestellt. 

 

(2) Der Ausgleich für die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

in § 1 beträgt für das Kalenderjahr 2021 vorläufig 0,0617 

€/Pkm (Ausgleichssatz). Die endgültige Festlegung er-

folgt durch die Verwaltung des Landkreises nach Vorlie-

gen der Abrechnung für das Kalenderjahr 20211. Der er-

rechnete Gesamtbetrag des Ausgleichs wird wegen aus-

stehender Reinvestitionen der VGF in deren Fuhrpark um 

die unten dargestellten Abzugsgrößen je Kalenderjahr re-

duziert: 

 
• 2021: -20% des errechneten Aus-

gleichsbetrags 

• 2022: -10% des errechneten Aus-

gleichsbetrags 

• 2023: - 0% des errechneten Aus-

gleichsbetrags. 

 

                                                
1 Dies steht unter dem Vorbehalt, dass 2021 wieder ein normales 
Geschäftsjahr wird. Sollten sich die durch die Corona-Pandemie aus-
gelösten Rückgänge beim Fahrgastaufkommen 2021 fortsetzen, ver-
schiebt sich die endgültige Festsetzung um ein Jahr. 
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(3) Zur Berechnung des Ausgleichs übermittelt die VGF bis 

zum 30. Juni des Folgejahres die Zahlen beförderten 

Fahrgäste auf den von ihr betriebenen und gemäß § 2 in 

den Geltungsbereich einbezogenen Linien im Gebiet des 

Landkreises an den Landkreis. Die Zahlen der beförderten 

Fahrgäste sind umgekehrt proportional zur demografi-

schen Entwicklung der Bevölkerungszahlen Gebiet des 

Landkreises bis 18 Jahre und über 18 Jahre zu korrigieren, 

also z.B. bei einem Rückgang der Bevölkerung bis 18 Jah-

re um 2% in den Fahrausweissegmenten für Auszubilden-

de und Jugendliche um 2% zu erhöhen. 

 

(4) Der Ausgleichssatz wird jeweils mit Rückwirkung wie folgt 

angepasst: 

1. Die Fahrgeldeinnahmen des Jahres 2021 werden 

jährlich ab dem Jahr 2022 mit der vom Landes-

verband Bayerischer Omnibusunternehmer ermit-

telten jahresdurchschnittlichen Kostensteige-

rungsrate des Vorjahres abzüglich der durch-

schnittlichen Tarifanpassungsrate im Höchsttarif 

fortgeschrieben; nicht ganzjährig wirksame Tarif-

anpassungen sind hierbei zeitanteilig zu berück-

sichtigen. 

2. Der Landkreis teilt der VGF jeweils bis zum 30. 

September des Folgejahres im Rahmen der 

Schlussabrechnung den rückwirkend angepass-

ten Ausgleichssatz und den sich daraus für das 

vergangene Jahr ergebenden konkreten Aus-

gleichsbetrag mit. 

 

(5) Die Gewährung des Ausgleichsbetrags erfolgt an die VGF. 

Die Weiterleitung des Ausgleichsbetrages an die Mitglieder 

der VGF ist Sache der VGF, die hierbei diskriminierungsfrei 

verfährt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der VGF 

neue Mitglieder beitreten, oder gemäß § 2 einbezogene Li-

nienverkehre auf einen anderen als den bisherigen Betrei-

ber übergehen. Einigen sich in solchen Fällen die betroffe-

nen Unternehmen nicht auf die darauf entfallenden Anteile, 

sind sie auf Kosten der VGF durch einen Sachverständigen 

für die Einnahmeaufteilung im ÖPNV zu ermitteln. Der Be-

richt des Sachverständigen ist dem Landkreis zur Verfü-

gung zu stellen. 

(6) Der Landkreis leistet auf die auf der Grundlage der Zahlen 

des Vorjahres prognostizierte jährliche Ausgleichsleistung 

12 gleichhohe Raten an die VGF, die jeweils am 1. eines 

jeden Monats fällig sind (Vorauszahlungen). Grundlage der 

Prognose der jährlichen Ausgleichsleistung sind die zu er-

wartenden Veränderungen des finanziellen Nettoeffekts, 

welcher dem Ausgleichssatz gemäß Abs. 2 zugrunde liegt.  

(7) Die VGF übermittelt dem Landkreis monatlich spätes-

tens bis zum Letzten des Folgemonats die Fahrgeld-

einnahmen und die Verkaufszahlen auf den gemäß § 2 

einbezogenen Linienverkehren bzw. Abschnitten der-

selben. 

 

(8) Der Landkreis erstellt der VGF jährlich bis zum 30. Sep-

tember eine Schlussabrechnung. Ein sich hieraus erge-

bender Saldo ist bis zum 31. Oktober eines jeden Jah-

res zur Zahlung fällig. 

 

(9) Der Landkreis teilt der VGF bis zum 30.11. eines jeden 

Jahres die von ihm für das Folgejahr prognostizierten 

jährlichen Ausgleichsleistungen in nachprüfbarer Form 

mit. Die prognostizierten Ausgleichsleistungen können 

aus besonderem Anlass auch für das laufende Jahr an-

gepasst werden, und die entsprechenden Vorauszahlun-

gen mit einer Vorankündigungsfrist von zwei Monaten. 

Für das Jahr 2024 erfolgt eine Anpassung mit dem Ziel, 

dass die Ausgleichsleistung für das Jahr 2024 durch An-

gebotsanpassungen nicht mehr als 1,8 Mio. € beträgt. Die 

monatlichen Vorauszahlungen für das Jahr 2024 bemes-

sen sich zunächst nach der Höhe der Ausgleichsleistun-

gen für das Jahr 2023. Sie werden zum Zeitpunkt des In-

krafttretens des neuen Verkehrsleistungsangebots gemäß 

§ 5 Abs. 3 entsprechend einer angepassten Prognose der 

Ausgleichsleistungen für 2024 reduziert. 

 

 

(10) Die Einhaltung der Abschnitte 4.3 und 4.4 des Nahver-

kehrsplans bei der quantitativen und qualitativen Erbrin-

gung der gemäß § 2 einbezogenen Verkehrsleistungen im 

Gebiet des Landkreises ist rechtliche Bedingung für die 

Gewährung der Ausgleichsleistungen gemäß dieses Pa-

ragraphen. Der Landkreis kann in begründeten Fällen all-

gemein oder im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 

 

 

§ 4 Einnahmen aus Fahrscheinverkauf 

 

Die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf verbleiben bei der VGF. 

 
§ 5 Änderungen im Verkehrsleistungsangebot 

 

(1) Die Ausgleichsleistungen vermindern sich um die erspar-

ten Aufwendungen, welche sich aus der von der VGF 

vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertretenden Kürzung 

der bei Inkrafttreten dieser allgemeinen Vorschrift vor-

handenen Verkehrsleistungsangebote oder der Unter-

schreitung der bisherigen quantitativen und qualitativen 

Standards oder der künftig nach den Abschnitten 4.3 und 

4.4 des Nahverkehrsplans geltenden quantitativen und 

qualitativen Standards bei der Betriebsleistungserbrin-

gung ergeben. 
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(2) Der Ausgleichssatz nach § 3 Abs. 2 wird vom Landkreis 

entsprechend der tatsächlichen verkehrlichen und wirt-

schaftlichen Entwicklungen und Gegebenheiten fortge-

schrieben, wenn die Vorgaben des Landkreises zum be-

trieblichen Leistungsangebot, zur Qualität der Betriebsleis-

tungserbringung oder zum VGF-Tarif verändert werden; 

z.B. bei einer Anpassung oder Änderung des Verkehrs-

konzeptes mit entsprechenden Qualitäts-, Tarif- und Be-

förderungsbedingungsänderungen. Entsprechendes gilt, 

wenn und soweit sich Rahmenbedingungen aufgrund von 

gesetzlichen Ausgleichsansprüchen (z.B. § 45a PBefG, § 

231 SGB IX), der Busförderung, oder aufgrund neuer um-

welt-, abgaben- oder steuerrechtlicher Zusatzbelastungen 

in Bezug auf den ÖPNV im Gebiet des Landkreises ver-

ändern. Satz 1 gilt nicht bei Veränderungen des betriebli-

chen Leistungsangebots von weniger als +/– 1% gegen-

über dem Leistungsangebot des Jahres 2021. Satz 2 gilt 

hinsichtlich der Fahrzeug-Umweltstandards nur, wenn die 

im Nahverkehrsplan gesetzten Standards angehoben 

werden. 

(3) Zur Erreichung des in § 3 Abs. 9 festgelegten Aus-

gleichsbetrags für das Jahr 2024 erarbeitet die VGF in Zu-

sammenarbeit mit dem Landkreis bis zum 02.05.2024 ein 

neues Fahrtenangebot, welches nach Maßgabe des § 2 

Teil dieser allgemeinen Vorschrift wird. Das neue Fahrten-

angebot ist bis zum 01.07.2024 umzusetzen. 

 

§ 6 Trennungsrechnung 

 

(1) Soweit die VGF anderen betrieblichen Tätigkeiten als der 

Beförderung von Fahrgästen zum VGF-Tarif auf den ge-

mäß § 2 einbezogenen Linien- und Bedarfsverkehren 

nachgeht, hat sie eine Trennungsrechnung einzurichten. 

 

(2) Die Durchführungsvorschriften für die Trennungsrechnung 

ergeben sich aus Ziff. 5 des Anhangs zur VO (EG) Nr. 

1370/2007. Die Schlüsselung von Querschnittsfunktionen 

hat nach den Grundsätzen der Sachgerechtigkeit und Ste-

tigkeit zu erfolgen. 

 

(3) Die Trennungsabrechnung muss den gleichen 

Zeitraum wie die Jahresabschlüsse umfassen. 

 

(4) Mit der Trennungsrechnung verbundene Kosten sind 

vom Ausgleich nach § 3 umfasst. 

 

§ 7 Regelungen zur Vermeidung einer Über-

kompensation 

 

(1) Der Landkreis prüft jährlich und bei begründetem Anlass, 

ob die VGF die Regeln der Nrn. 1 bis 6 des Anhangs zur 

VO (EG) Nr. 1370/2007 einhält und ob die maßgeblichen 

Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns durch 

die maßgeblichen Einnahmen der VGF über- oder unter-

schritten werden. Der Landkreis kann auf längere Prü-

fungszyklen übergehen; diese dürfen einen Zeitraum von 

jeweils drei Jahren nicht überschreiten. Die Kosten bei 

der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung 

sind nach der VO PR 30/53 in Verbindung mit der Anlage 

LSP nach dem ÖPNV-Kostengliederungsschema des 

Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands zu ermit-

teln. Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage der von der 

VGF nach folgendem Absatz 3 vorgelegten Begutach-

tung. Der Landkreis kann aus begründetem Anlass er-

gänzende Angaben und Unterlagen verlangen. Die VGF 

legt diese dem Landkreis unverzüglich (d.h. in der Regel 

spätestens zwei Wochen nach der jeweiligen Anforde-

rung) vor. 

 

(2) Der angemessene Gewinn gemäß der Trennungsrech-

nung ist auf eine Umsatzrendite von 6,5% begrenzt und 

nicht zu begründen oder nachzuweisen, wenn die VGF 

z.B. anhand des Durchschnittsalters ihres Fuhrparks (ein-

schließlich dessen der Auftragsunternehmen der VGF) 

nachweisen kann, dass sie wiederkehrend in seinen 

Fuhrpark reinvestiert. Bei fehlenden oder reduzierten Re-

investitionen ist der angemessene Gewinn im Verhältnis 

der Veränderung des Durchschnittsalters des Fuhrparks 

bis auf eine Untergrenze zu reduzieren, welche einer Um-

satzrendite von 3% entspricht. 

 

(3) Die VGF legt dem Landkreis zur Prüfung nach vorstehen-

dem Abs. 1 eine Bescheinigung ihres Steuerberaters oder 

Wirtschaftsprüfers vor, welche bestätigt, dass die Regeln 

der Ziff. 1. bis 6. des Anhangs der VO (EG) Nr. 1370/2007 

und des § 8 dieser Satzung sowie die Anforderungen und 

Standards gemäß § 3 Absatz 10 dieser Satzung eingehal-

ten wurden. 

 

(4) Mit dem Gutachten verbundene Kosten sind ebenfalls vom 

Ausgleich nach § 3 umfasst. 

 

(5) Soweit eine Überkompensation vorliegt, wird kein Aus-

gleich gewährt. Unter- und Überkompensationen kön-

nen in einem Zeitraum von jeweils drei Jahren begin-

nend mit dem Jahr der Überkompensation miteinander 

verrechnet werden. 

 

(6) Soweit Abschlagszahlungen an die VGF dazu geführt ha-

ben, dass die maßgeblichen Einnahmen die maßgeblichen 

Kosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns über-

schreiten, sind diese durch den Landkreis zurückzufordern 

und gegebenenfalls mit den folgenden Abschlagzahlungen 

zu verrechnen. Der Rückforderungsbetrag wird ab dem je-

weiligen Zahlungszeitpunkt des Ausgleichs bis zum Ein-

gang des Rückforderungsbetrags beim Landkreis ange-
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messen verzinst. Die Festsetzung der zu leistenden Zins-

zahlung erfolgt durch den Landkreis. 

 

§ 8 Wirtschaftlichkeit und Qualität 

 

(1) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung einer 

wirtschaftlichen Geschäftsführung gemäß Nr. 7 Anstr. 1 

des Anhangs zur VO (EG) Nr. 1370/2007 ergibt sich da-

raus, dass die VGF das überwiegende Marktrisiko trägt, 

und keine Ansprüche auf einen Verlustausgleich im 

Nachhinein hat. 

 

(2) Der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung der Er-

bringung von Personenverkehrsdiensten ausreichend ho-

her Qualität gemäß Nr. 7 Spiegelstrich 2 des Anhangs zur 

VO (EG) Nr. 1370/2007 ergibt sich aus den vom Landkreis 

im status quo und nachfolgend im Nahverkehrsplan vorge-

gebenen quantitativen und qualitativen Anforderungen und 

Standards. 

 

§ 9 Gesamtbericht 

 

Die Veröffentlichung des Gesamtberichts gemäß Art. 7 Abs. 1 VO 

(EG) Nr. 1370/ 2007 erfolgt im Internet-Auftritt des Landkreises, 

und ab Verfügbarkeit eines solchen in einem landes- oder bun-

desweiten Veröffentlichungsportal. Der Landkreis beachtet bei der 

Verwendung der ihr nach dieser Satzung von den Unternehmen 

zugänglich gemachten Informationen, Daten etc. die Vorschriften 

des Unions-, Bundes- und Landesdatenschutzes sowie die Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen. 

 

 

§ 10 Anwendung des VGN-Tarifs und Erstattung der damit ver-

bundenen Kosten an die VGF 

 

(1) Ab dem 1. Januar 2024 haben die zur VGF gehörenden und von ihr 

beauftragten Verkehrsunternehmen den VGN-Tarif anzuwenden und 

die hierfür notwendigen Vorkehrungen zum Vertrieb der VGN-

Fahrscheine zu treffen. Er ist somit der Höchsttarif nach §1. Der HOT-

Tarif kommt mit Ende des Jahres 2023 gegenüber den Fahrgästen 

nicht mehr zur Anwendung.  

 

(2) Zur Kompensation der aus (1) resultierenden Harmonisierungsver-

luste erhält die VGF einen finanziellen Ausgleich. Näheres ist in Anla-

ge 1 geregelt.  

 

(3) Die VGF erhält für die im Zuge des VGN-Beitritts zu tätigenden 

Investitionen eine Ausgleichsleistung in Höhe der vollen, tatsächlich 

entstandenen Kosten. Näheres ist in Anlage 1 geregelt; die Aus-

gleichsleistung bezieht sich auf die in Anlage 2 aufgeführten Investiti-

onsgegenstände. Die verbundbeitrittsbedingten Investitionskosten sind 

dem Landkreis nachzuweisen. 

 

§ 11 Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder 

undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Sat-

zung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 

durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftli-

chen Zielsetzung am nächsten kommen, die der Landkreis unter 

Berücksichtigung der Interessen der VGF mit der unwirksamen 

bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt hat. Die vorstehen-

den Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich 

die Satzung als lückenhaft erweist. 

 

§ 12 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tag der Verkündung im Amtsblatt in Kraft 

und setzt die am 17. Dezember 2020 erlassenen und zuletzt am 21. 

Dezember 2023 geänderte Fassung außer Kraft.  

 
Anlagen  
 
Anlage 1: Ergänzende Regelungen zur allgemeinen Vor-

schrift im Zuge des VGN-Beitritts 
 
Anlage 2:  Verbundintegrationsbedingte Fördergegenstände 
 
Anlage 3: Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Aus-

gleichshöhe  
 

Wunsiedel, den 25.03.2024 

gez. Peter Berek; Landrat 
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Landratsamt Wunsiedel; 
 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/20072 ) des Landkreises Wunsiedel i. Fichtel-

gebirge 

über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Er-

mäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2024 

Hintergrund 

 

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 erfolg-

reich eingeführte Deutschlandticket als digitales und deutschlandweit 

gültiges Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

über das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. 

 
2VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PAR-
LAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des 
Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. 
Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenperso-
nenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen 

mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV 

und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Aufgrund der 

beim Erlass der allgemeinen Vorschrift noch ausstehenden bundes-

weiten Entscheidungen zur Ausgestaltung des Deutschlandtickets im 

Jahr 2024 war entsprechend einem bundesweit abgestimmten Vorge-

hen die Umsetzung des Deutschlandtickets im Kalenderjahr 2024 

nahezu flächendeckend zunächst bis zum 30. April 2024 vorgenom-

men worden. Die Verkehrsministerkonferenz hat mit Beschluss vom 

22. Januar 2024 festgestellt, dass unter der Annahme der in der Kon-

ferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs mit Herrn Bun-

deskanzler vom 6. November 2023 beschlossenen Übertragung der 

Finanzierungsmittel aus dem Kalenderjahr 2023 die von Bund und 

Ländern zur Verfügung gestellten Mittel auch ohne eine Anhebung des 

Deutschlandticketpreises im Kalenderjahr 2024 ausreichen werden. 

 

Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubilden-

de, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 

wurde im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungsgruppen ein attrakti-

ves tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro 

gegenüber dem regulären Deutschlandticket reduziert. Diese weiter-

gehende preisliche Reduktion wird vom Freistaat Bayern getragen. 

 

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der 

Auswirkungen des Deutschlandtickets einschließlich des Ermäßi-

gungstickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des allge-

meinen ÖPNV nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im 

Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vor-

schriften zu regeln. 

 

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in 

seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2024 sowie eine rechts-

konforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der Landkreis 

Wunsiedel i. F. eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Ab-

satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. Die 

allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Wunsiedel 

i. F. tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV zur Aner-

kennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Ausgleich 

der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme 

auf die Richtlinien des Freistaates Bayern zur Umsetzung der Vorga-

ben der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 (im Folgenden: 

Richtlinien Bayern 2024, Anlage 2). Hierdurch werden die Vorgaben 

zum Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des 

Landkreises Wunsiedel i. F. im Kalenderjahr 2024 umgesetzt. Die 

hiesige allgemeine Vorschrift gilt für das gesamte Kalenderjahr 2024 

und ersetzt somit die entsprechend dem oben genannten bundesweit 

abgestimmten Vorgehen zunächst befristet bis zum 30. April 2024 vom 

Landkreis Wunsiedel i. F. erlassene allgemeine Vorschrift vom 

20.12.2023. 

 

Satzung 

1. Rechtsgrundlagen 

 Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 

und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 

1 und 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in 

Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung), 

Artikel 17 LKrO bzw. Artikel 23 GO sowie Artikel 3 Absatz 2 in Verbin-

dung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

erlässt der Landkreis Wunsiedel i. F. die nachfolgende allgemeine 

Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im 

allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) 

und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile 

im Zusammenhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem 

Deutschlandticket im Kalenderjahr 2024. 

 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

 

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser 

allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 2.4) öffentliche Personenverkehrs-

dienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, während 

der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 8) das Deutsch-

landticket im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes 

(RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift ent-

sprechend Nr. 2.2 anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung 

oder Tarifanerkennungspflicht).  

 

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die 

Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutschlandticket zu 

den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen gemäß den 

Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der jeweils geltenden Fas-

sung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass 

den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerken-

nung des Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen 

nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden gelten diesbezüglich die ent-

sprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-

auftrags zwischen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zustän-

digen Behörde (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu Nr. 3.1). Die 

Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung 

des Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der 

bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandti-

cket (vergleiche Beschlussfassung für ein bundesweites Clearingver-

fahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket 

auf Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden Fas-

sung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzuneh-
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men. Entsprechend sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzustel-

len, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu 

machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Ein-

nahmen abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus 

dem Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich in Anspruch genom-

men werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert 2024 übersteigende 

Betrag entsprechend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Be-

troffenen festzulegenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen und 

ausführende Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der 

Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsun-

ternehmen sind zudem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammen-

hang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträ-

ge für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei entsprechenden 

Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen 

vorzubringen. Sie haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang 

an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets 

mitzuwirken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend 

den bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter 

Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bundes-

weit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschlandtickets 

sind einzuhalten.  

 

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet 

zudem die Beförderung von Studierenden, Auszubildenden und Frei-

willigendienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten Deutschlandti-

cket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen 

sind im Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem 

berechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnahmenaufteilung 

wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundesweiten 

Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets 

ohne die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.  

 

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt 

sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das der Landkreis Wun-

siedel i. F. unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur 

Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Be-

hörden, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 

Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen 

ÖPNV  

 

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsauf-

träge; Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen 

 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen 

öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher Dienstleis-

tungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Verkehrsdiens-

te), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags 

einschließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz 

vorrangig vor den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt 

in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der 

jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht 

zur Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt 

sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der hierfür zu gewäh-

renden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die 

Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und 

Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nach-

weisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen 

dieser allgemeinen Vorschrift. 

 

4. Ausgleichsleistungen 

 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser 

allgemeinen Vorschrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die 

ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden 

finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei 

aus einer Gegenüberstellung der Situation mit Anerkennung des 

Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situation mit Anwendung der bis 

dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichtigung sämtlicher 

hiermit jeweils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der 

Gegenüberstellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; 

die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde 

liegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umset-

zungsvereinbarung nach diesen Grundsätzen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten 

die Nrn. 4.3.1 bis 4.3.4 der Richtlinien Bayern 2024 (Anlage 2).  

Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwer-

te in den Monaten Januar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden 

können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die 

Nutzung von entsprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. 

Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prog-

nosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichti-

gung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandti-

cket und der preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren validiert 

werden. Eine Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldeinnah-

men im Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistungen im 

Kalenderjahr 2024 gegenüber dem Referenzzeitraum des Kalender-

jahres 2019 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt 

nicht, soweit bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen die Betriebsleis-

tungsveränderung durch die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten 

aus dem Referenzzeitraum des Jahres 2022 oder Prognosedaten 

bereits berücksichtigt ist.  

Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutsch-

landticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der 

Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandticket zu berück-

sichtigen. Im zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung der Höhe 
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der zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets 

nach Maßgabe von Nr. 4.1.4 erforderlich. 

 

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich 

des Jahres 2023 gewährten Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 

45a PBefG war zur Vermeidung von Verwerfungen im Zusammenhang 

mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine entsprechende 

Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen 

erforderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. Der 

Ausgleich nach § 45a PBefG wird durch eine landesgesetzliche Rege-

lung ersetzt. Verkehrsunternehmen erhalten für Linienverkehre mit 

einer Genehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. September 

2024 beginnt, während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung 

Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linienverkehre mit 

einer Genehmigung, deren Laufzeit zwischen dem 1. Oktober 2024 

und dem 31. Dezember 2024 beginnt, erhalten sie diese Leistungen 

längstens bis zum 31. Juli 2033. Hiervon ausgenommen sind eigen-

wirtschaftliche Genehmigungen, die sich in Bezug auf eine Vorabbe-

kanntmachung, die innerhalb des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht 

wurde, durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser Genehmigungen kann 

auch nach dem 31. Dezember 2024 beginnen; Verkehrsunternehmen 

erhalten in diesem Fall während der gesamten Laufzeit dieser Ge-

nehmigung Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. 

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttreten der 

Gesetzesänderung am 1. Januar 2024 auch die Ausgleichsleistungen 

in der Höhe des Betrages, der sich bei entsprechender Anwendung 

des Verfahrens zur Berechnung nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsan-

spruch des Unternehmers endet mit Ablauf der Liniengenehmigungen. 

Der Ausgleich wird bei Änderungen des Angebots entsprechend wert-

anteilig angepasst. Die zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichs-

leistungen nach § 45a PBefG gewährten Beträge sind gesondert 

auszuweisen. Näheres hierzu regelt Nr. 5.5.3. 

Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen 

nach § 45a PBefG gewährten Beträge wird dabei pauschaliert auf der 

Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr 2019 ermittelt und ersetzt 

diese Ausgleichsleistungen. Auf Basis einer ersten Prognose einer 

linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-

Ausgleichsleistungen aus dem Jahr 2019 beantragt der Auftragnehmer 

über das DTBY-Portal3 bei dem Auftraggeber bis zum 1. März 2024 

eine Vorauszahlung von 50 Prozent der Ausgleichsleistungen für das 

Jahr 2024. Diese Zuordnung erfolgt entsprechend dem in Anlage 3 

beschriebenen Verfahren. Bis zum 1. September 2024 erfolgt die 

Berechnung der linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 

45a PBefG-Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 durch den Auftragneh-

mer und beantragt auf dieser Grundlage die zweite Vorauszahlung in 

Höhe von 50%.  

3  DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Ab-

rechnung des Deutschlandtickets; erreichbar unter 

https://dtby.intraplan.de/ 

 

Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder neuer Verkeh-

re im Zeitraum von 2020 bis 2022 beantragt der Auftragnehmer die 

Vorauszahlungen auf Grundlage der im Jahr 2022 beschiedenen 

Ausgleichshöhe. Hierfür stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber 

eine valide und nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur Ver-

fügung. Der Auftraggeber prüft diese Berechnung zusammen mit der 

zuständigen Regierung, insbesondere unter Rückgriff auf die Zahl der 

Auszubildenden und Schülerinnen und Schüler. 

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue Verkehre in 

den Jahren 2023 oder 2024 bildet eine valide und nachvollziehbare, 

vom Aufgabenträger und der Regierung geprüfte und bestätigte Be-

rechnung des Unternehmens die Grundlage des Ausgleichs. Diese 

greift insbesondere auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen der Bestandssicherung zurück.  

Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentli-

che Veränderungen des Linienangebotes festgestellt, werden die 

pauschalierten Ausgleichsleistungen wertanteilig angepasst. Die Höhe 

der Ausgleichsleistungen verringert sich bei Auslaufen einzelner Lini-

engenehmigungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen 

Linien.  

Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vorschrift. 

Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berück-

sichtigt. Erforderlichenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslauf-

zeit oder der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift eine Korrektur; 

die Regelungen nach Nr. 4.3.4 finden entsprechend Anwendung. 

 

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaß-

nahmen bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für den gesetzlichen 

Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies gilt gleicherma-

ßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene 

Ausgleichsregelungen des Landkreises Wunsiedel i. F. (zum Beispiel 

aktuell für das 365-Euro-Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrsun-

ternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsrege-

lungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rahmen 

verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Aus-

gleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt 

werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür ge-

währten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu 

Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen. 

 

4.1.3 Der Landkreis Wunsiedel i. F. kann künftig auch zusätzliche 

Tarifvorgaben und Ausgleichsregelungen treffen. 
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4.1.4 Entsprechend Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2024 ergibt 

sich die Höhe der Ausgleichsleistungen für die ergänzende Ermäßi-

gung des Ermäßigungstickets sich aus der Differenz zwischen den 

nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 der Richtlinien Bayern 2024 anzusetzenden 

Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus 

dem Verkauf der Ermäßigungstickets.  

 

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsauf-

trägen bleiben unberührt.  

 

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift 

sind der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen Nettoeffekt nach 

Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Verbin-

dung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbe-

züglich gilt:  

 

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht 

aus dieser allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem Anhang der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller (positiven und nega-

tiven) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbe-

reich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandti-

cket. Für die Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine 

Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzu-

nehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Ge-

genüberstellung der Differenz des Mit-Falls und des Ohne-Falls ent-

sprechend Nr. 4.1. Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen 

können berücksichtigt werden, soweit diese im Einzelfall nachweisbar 

sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten sich eben-

falls nach Nr. 4.1. 

 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 werden bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen 

des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags umgesetzt. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrech-

nung gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß 

Nr. 7 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick 

auf die Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 4.3.4; die Umset-

zung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags zu gewährleisten. 

 

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderun-

gen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt ge-

währleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des 

Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des 

Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.3.4. 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift 

dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sinne des Anhangs der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Vermeidung einer Über-

kompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des 

Anhangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewähr-

leistet: Die Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die 

Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der Tarifaner-

kennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist begrenzt auf 

die Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von 6,5% Prozent vom 

Umsatz für die zugrunde liegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Ein 

höherer Gewinn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert werden, 

wenn die Verkehrsdienste in einem europaweit bekanntgemachten 

Vergabeverfahren mit mehreren Bietern vergeben wurde und das 

Verkehrsunternehmen nachweist, dass es über die Laufzeit des öffent-

lichen Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-

geprägten Jahre 2020 bis 2022, eine höhere Umsatzrendite mit den 

zugrunde liegenden Verkehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunter-

nehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den 

Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die 

Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Ermitt-

lung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsauf-

trägen sind Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, 

die sich aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf 

können restriktivere Regelungen für den Einzelfall getroffen werden. 

Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbrechungen sind ent-

sprechend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung 

einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch 

den Landkreis Wunsiedel i. F. oder dessen Beauftragten zugänglich 

gemacht werden (vgl. Nr. 5.8). Zum Nachweis einer nicht vorhandenen 

Überkompensation ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über 

die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der 

Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug 

auf das Deutschlandticket entsprechend Nr. 4.3.1 differenziert nach 

gemeinwirtschaftlichen Verkehren und eigenwirtschaftlichen Verkehren 

zum 31. Januar 2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist 

unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation 

auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden 

bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder jeden eigenwirt-

schaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 

zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich 

dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre 

können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht werden. Sollte im 

Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, hat das 

Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermei-

dung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt 

der Überkompensation zurückzuzahlen.  
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5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nach-

weispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 

Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Aus-

gleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung 

dieser allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und 

wahrheitsgemäß zu machen.  

 

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 

20. eines Monats für den Vormonat alle selbst oder im Namen des 

Verkehrsunternehmen erfolgten Verkäufe des Deutschlandtickets 

einschließlich der Verkäufe des ermäßigten Deutschlandtickets, wobei 

hier der nicht ermäßigte Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in 

Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu mel-

den. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die selbst oder im 

Namen des Verkehrsunternehmen erfolgten Verkäufe der übrigen 

Fahrausweise bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar 

an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstelle 

zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläu-

figen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Richt-

linien Bayern 2024 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2024 be-

nannte Clearingstellte einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 

2024 bis zum 20. Februar 2024 zu melden. Die Meldung muss den 

von technischen Voraussetzungen entsprechen, die von der in Nr. 5.3 

der Richtlinien Bayern 2024 benannten Clearingstelle vorgegeben 

werden. (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Der 

Landkreis Wunsiedel i. F. erhält eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich 

sind die Verkehrsunternehmen verpflichtet, die Meldungen an die 

benannte Clearingstelle parallel auch in das DTBY-Portal einzustellen. 

Die Meldung kann auch über einen von ihnen beauftragten Dritten 

(Dienstleister) bzw. die zuständige Tariforganisation (Verbund, etc.) 

analog der Meldung an die benannte Clearingstelle erfolgen. Meldun-

gen betreffend das Jahr 2024, die vor dem 1. Mai 2024 an die oben 

genannte Clearingstelle gesandt wurden, sind bis zum 15. Juli 2024 in 

das DTBY-Portal nachzutragen. 

 

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Wunsiedel i. F. beim 

Freistaat Bayern am 30. September 2024 sind von den Verkehrsunter-

nehmen bis zum 13. September 2024 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraus-

sichtlichen Ausgleichsleistungen entsprechend den im DTBY-Portal 

zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderun-

gen entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unter-

lagen und Berechnungsmethode sowie weitere begründete Unterla-

gen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht 

rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunterneh-

men entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst vorzu-

legen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 

entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterla-

gen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 

Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend 

getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne 

(solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese 

Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermä-

ßigungsticket entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung ge-

stellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt 

auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten 

(Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden 

sind entsprechend getrennt nach den einzelnen solidarischen Semes-

tertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo 

möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen 

erstellt werden. 

 

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren 

Stand bis zum 31. März 2025 die nachfolgend aufgeführten Daten und 

Nachweise: 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 

Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden 

sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-

dienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach 

den vorhandenen einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semes-

tertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustellen; 

Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Be-

rechnungen offenzulegen.  

 

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 die 

nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise. Auf Anforderung sind 

die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. Soweit 

bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das 

endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich 

ist, dies jedoch zum 31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird der zu 

diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung 

(jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere 

Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testaten 

nicht statt. 

 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 

2019 sind die nachfolgenden Daten und Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarif-

bereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustari-

fe), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 



49 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen 

zugeordneten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach der jeweili-

gen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. Zusätzlich 

anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeit-

raum von Januar 2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-

Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufge-

teilten Einnahmen im Kalenderjahr 2019 und die Einnahmenaufteilung 

sowohl für die hochgerechneten als auch für die tatsächlichen Fahr-

geldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betragsmäßige Erlösminde-

rungen aus Vertriebsprovisionen. 

 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeit-

raum Januar 2024 bis Dezember 2024 hochgerechneten tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) bestehenden Karten-

arten und Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs;  

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenz-

preise zuordnen lassen oder es sich um stückzahlunabhängige Pau-

schalangebote handelt: die mittels der aus der Berechnung nach Nr. 

4.3.1.1 Satz 1 der Richtlinien Bayern 2024 abgeleiteten durchschnittli-

chen prozentualen Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jewei-

ligen rechnerischen Tarifs; 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 

2023 und im Januar 2025; 

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wa-

gen-, bzw. Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2024 und das Verhältnis 

zum Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019.  

 

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistun-

gen sind bezogen auf Kalenderjahr 2024 vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldein-

nahmen der Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 

Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den 

weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); 

die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen 

solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der 

Einnahmenaufteilung; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjah-

re vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen 

zur Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Tarife, die das 

Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf Anforderung sind 

diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie 

zur Einnahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen einschließlich der 

Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag 

oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zuständigkeits-

gebiet für die Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; sollte der 

Nachweis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige 

Bescheinigung des jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzuschei-

dung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall schnellstmöglich 

nachzureichen; 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Tarif-

deckel) Anwendung findet, ist eine transparente Überleitungsrechnung 

der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die 

Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden 

sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-

dienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach 

den einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und 

ohne Semesterticket darzustellen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerken-

nung des Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit 

diese nach Maßgabe der Richtlinien Bayern 2024 ausgeglichen wer-

den; 

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich 

der Ausgleichszahlungen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen 

aus allgemeinen Vorschriften; 

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Ver-

kehrsunternehmen in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der 

Anerkennung des Deutschlandtickets für die Monate Januar 2024 bis 

Dezember 2024 ergeben; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die be-

tragsmäßigen Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen oder Ein-

sparungen von Vertriebsprovisionen. 

 

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistun-

gen sind bezogen auf die gesamte Laufzeit des öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrags oder die gesamte Laufzeit der einem eigenwirtschaftli-

chen Verkehr zugrunde liegenden Liniengenehmigungen vorzulegen:  

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunter-

nehmen verkauften Tarife und Tickets (kassentechnische Einnahmen) 

jeweils differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und 

Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen 

jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet; 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunter-

nehmen erzielten Fahrgelderlöse differenziert nach Kalendermonaten 

und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der 

Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Verkehrsun-

ternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemein-

schaftstarifen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgül-

tigen Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der Ein-

nahmenaufteilungen; 



50 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je 

Personenkilometer und Tarifsorte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, 

Gesamtnachfrage in Personen und Personenkilometern), soweit diese 

Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu Grunde 

gelegt werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche 

Auswirkungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hierfür gewährten 

Ausgleichsleistungen; diese sind von den tariflichen Auswirkungen 

(Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür gewährten 

Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein dop-

pelter Ausgleich ausgeschlossen ist; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß 

Nr. 4.3.4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen 

dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderungen sowie der 

korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und 

vorgelegten Daten. 

 

5.6 Der Landkreis Wunsiedel i. F.  kann vom Verkehrsunter-

nehmen die Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, 

soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Richtlinien 

Bayern 2024 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften 

sowie Anforderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rech-

nungshofes erforderlich ist. Werden die unter Nrn. 5.2 bis 5.5 genann-

ten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen 

und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleis-

tung für das das jeweils abzurechnende Jahr ganz oder teilweise 

versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit 

zurückzuzahlen. 

 

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemein-

wirtschaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorstehenden 

Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirt-

schaftlichen Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung er-

gänzende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung getrof-

fen werden. Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Kon-

kretisierungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift gere-

gelten Nachweispflichten geregelt werden. 

 

5.8 Der Landkreis Wunsiedel i. F.  kann die von dem Verkehrs-

unternehmen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizubrin-

genden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches 

selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit 

verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist 

verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die hierfür 

notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Be-

triebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten werden die 

jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils 

geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende 

Vorgaben trifft, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden 

hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunterneh-

men und dem Landkreis Wunsiedel i. F. getroffen. Gleiches gilt in 

Bezug auf die Aufbewahrung der zugrunde liegenden Unterlagen und 

Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszah-

lungen 

 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrags oder der Umsetzvereinbarung nichts Abweichendes 

geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde dem Verkehrsunter-

nehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3. 

 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 

2024 bis April 2024 auf Antrag eine erste Abschlagszahlung in Höhe 

von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten Ausgleichs-

leistungen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. 

Februar 2024 über das DTBY-Portal zu stellen. Für die Monate Mai bis 

August 2024 erhalten die Verkehrsunternehmen auf Antrag eine zwei-

te Abschlagszahlung entsprechend dem für den Zeitraum Mai bis 

August 2024 gemäß den Vorgaben des DTBY-Portals prognostizierten 

Ausgleichsbedarf für das Jahr 2024. Der Antrag auf zweite Abschlags-

zahlung ist bis zum 15. April 2024 über das DTBY-Portal an den Auf-

gabenträger zu stellen. Eine dritte Abschlagszahlung für die Monate 

September bis Dezember 2024 wird auf Antrag entsprechend dem 

voraussichtlichen Bedarf gewährt. Der Antrag ist bis zum 15. Juli 2024 

über das DTBY-Portal an den Aufgabenträger zu stellen. Die Vorga-

ben zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die 

konkrete Abwicklung der dritten Abschlagszahlung richtet sich nach 

den entsprechenden, durch das Staatsministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr festzulegenden Vorgaben im DTBY-Portal. Der Betreiber 

des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur 

Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.  

 

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 ge-

währt der Landkreis Wunsiedel i. F. Abschlagszahlungen auf die Aus-

gleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsti-

cket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils aus-

gegebenen Tickets folgenden Monats können Abschlagszahlungen 

über das DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl der 

jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die 

Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermä-
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ßigungsticket 20 Euro. Das Verkehrsunternehmen kann sich zu der 

Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des 

DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verar-

beitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwick-

lung der Leistungen erforderlich ist.  

 

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach 

Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Berücksichtigung 

der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.2 und 6.3. Die endgültige 

Ermittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu 

Nachzahlungen und zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung 

oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

 

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 

 

7.1 Der Landkreis Wunsiedel i. F.  ist über die auf Grundlage 

dieser allgemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen be-

richtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind 

die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift 

Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft 

zusammen mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienst-

leistungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

 

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach 

Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforder-

lich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allgemeinen 

Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen 

eingefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich 

aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können sich 

insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von 

ihnen gemachten Angaben berufen. 

 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt gemäß Satzung am Tag der 

Bekanntmachung in Kraft. Mit Inkrafttreten der hiesigen allgemeinen 

Vorschrift wird die am 20.12.2024 bekanntgemachte bisherige allge-

meine Vorschrift des Landkreises Wunsiedel i. F. vom abgelöst und 

tritt außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung 

von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 erfolgt somit 

gesamthaft und vollständig über die hiesige allgemeine Vorschrift.  

Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichs-

leistungen für das Kalenderjahr 2023 gemäß der am 20.12.2023 be-

kanntgemachten allgemeinen Vorschrift des Landkreises Wunsiedel i. 

F. wird auch nach Außerkrafttreten der allgemeinen Vorschrift vom 

20.12.2023 gemäß Satz 2 nach den Regelungen der allgemeinen 

Vorschrift vom 20.12.2023 zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung 

sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und 

Durchführung der Schlussabrechnung. 

 

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2024 

außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewährung von 

Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 wird auch nach dem 

Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemei-

nen Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher 

Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung 

der Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch Ände-

rungsatzung  verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die all-

gemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung 

des Deutschlandtickets kann insbesondere dann außer Kraft gesetzt 

werden, wenn keine ausreichende Finanzierung des Deutschlandti-

ckets mehr sichergestellt ist, um die auf Basis der Satzung bestehen-

den Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen.  

Anlagen 

 

Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 

Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligen-

dienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 2024 

 

Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum 

Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahver-

kehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 im 

Freistaat Bayern (Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2024) 

vom 22. Januar 2024  

 

Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden 

Betrages je Verkehrsunternehmen und Aufteilung auf den jeweiligen 

Aufgabenträger in Nachfolge des Ausgleichs nach § 45a des Perso-

nenbeförderungsgesetzes 
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Nr. 41 
 

Stadt Arzberg 
 
Bauleitplanung der Stadt Arzberg; 
Inkrafttreten der 2. Änderung der Abgrenzungs- und Einbezie-
hungssatzung Oschwitz zur Einbeziehung der Flurstücke Flur-
Nrn. 39/2 und 39/4 der Gemarkung Oschwitz 
 
Der Stadtrat der Stadt Arzberg hat am 29.02.2024 in öffentlicher Sit-
zung die 2. Änderung der Abgrenzungs- und Einbeziehungssatzung 
Oschwitz zur Einbeziehung der Flurstücke Flur-Nrn. 39/2 und 39/4 der 
Gemarkung Oschwitz gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen. Die Änderung erfolgte im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 Abs. 2 Ziffer 2 BauGB. 
 
Die Änderungssatzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in 
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). Jedermann kann die geänderte Satzung 
einschließlich Begründung im Stadtbauamt der Stadt Arzberg, Bahn-
hofstraße 10, 95659 Arzberg, während der allgemeinen Dienststunden 
einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftliche beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des 
§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt 
ist, wird hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine der im 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Arzberg geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Stadt Arzberg, 03.04.2024 

gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 
 


